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Dunst, Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz -
Die Neuerungen seit 1.9.2018 im Überblick, DRdA-
infas 2018, 381).
Deshalb hier nur zum Grundsätzlichen:
Nicht Arbeitszeitveriängerung und -flexibilisiemng,
sondern Entgrenzung der Arbeitszeit (dazu: Risak,
DRdA 2015, 9 ff), Verfügbarkeit und Verfügungs-
macht, Funktion und Wirksamkeit des Arbeitsrechts
in einer digitalisierten Arbeitswelt: Das sind die

Themen, die sich im Jubiläumsjahr 2018, 100 Jahre
nach dem Achtstundentagsgesetz, stellen.
Die Reduzierung der menschlichen Arbeit auf
einen „Standortfaktor" kann nicht das Ziel einer
zukunftsorientierten Sozialpolitik sein. Sie ist ein
sozialpolitischer Salto rückwärts in die Vergangen-
heit.

JOSEF CERNY (WIEN/SALZBURG)
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Huber/Neumayr/Reisinger
Festschrift Karl-Heinz Danzl - Zum 65. Geburtstag

Manz Verlag, Wien 2017, XIV, 756 Seiten, € 154,

Der Name Karl-Heinz Danzl ist wahrscheinlich den
allermeisten Juristen in Österreich ein Begriff. Selbst,
wer sich nicht hauptberuflich mit Schadenersatzrecht
beschäftigt, verbindet mit diesem Namen das Standard-
werk „Das Schruerzengeld in medizinischer und juris-
tischer Sicht". Den zivilrechtlichen Teil dieses Werkes
verfasst seit langem der Geehrte. Daneben wirkt er
als Schriftleiter der Zeitschrift für Verkehrsrecht (ZVR),
kommentiert das EKHG und wichtige Vorschriften des
Schadenersatzrechtes in einem Kurzkommentar zum
ABGB. Hinzu kommen zahlreiche weitere Arbeiten,
die Hofrat Danzl neben seiner richterlichen Tätigkeit,
zuletzt als Präsident des 2. Senates des OGH, verfasst
hat. Zu seinem 65. Geburtstag ist den Herausgebern
dieser Festschrift eine gewiss angemessene Würdigung
seiner beeindruckenden Leistungen gelungen.

Die Beiträge behandeln ganz überwiegend Themen
aus den Arbeitsgebieten des Geehrten, also aus dem
weiten Feld des Schadenersatzrechtes und aus den
damit zusammenhängenden Gebieten des Verkehrs-
rechts und Versicherungsrechtes. 45 Abhandlungen
dieser Festschrift können in einer Buchbesprechung
natürlich nicht alle behandelt oder auch nur aufgezählt
werden. Eine Auswahl muss zur Illustration genügen.

Mit dem „Ersatz rechtswidriger Vermögensvorteile"
beschäftigt sich der ehemalige Richter am OLG Gelle
Ahrens. Er bringt einschlägige Judikatur aus der BRD.
Dazu zählt auch der Fall, dass der Verdienstentgang
eines verletzten Geschädigten auch dann zu ersetzen
ist, wenn der Verdienst aus einer Schwarzarbeit, dh
einer der SV rechtswidrig nicht gemeldeten Beschäf-
tigung, stammt. Der Bundesgerichtshof (BGH) bejahte
mit einer E aus 1994 die Ersatzpflicht. Ahrens deutet
an, dass man über dieses Ergebnis im Hinblick auf die
inz-svischen verschärfte Behandlung von Schwarzarbeit
nochmals nachdenken müsse. Das gilt mE auch für den
ebenfalls von BGH entschiedenen Fall, in dem es sich
um den Verdienstentgang handelte, der durch Über-
schreitung der gesetzlichen Höchstgrenzen der Arbeits-
zeit ging. Das Gericht hatte hier den Ersatz abgelehnt.

Ein ganz anders gelagertes Problem grundsätz-
licher Art behandelt Apathy (Universität Linz) unter
dem Titel „Zur Aktivlegitimation bei Beschädigung
von Miet- und Leasingobjekten". Es geht um die im
Zivilrecht intensiv diskutierte Frage, ob bloß obliga-

torisch berechtigte Sachinhaber bei Sachbeschädigung
selbst Schadenersatz verlangen können oder dies dem.
dinglich Berechtigten vorbehalten ist, also zB dem Lea-
singgeber oder dem Vermieter (Eigentümer). Apathy ist
ein Anhänger jenes zivilrechtlichen Lagers, das auch
Inhabern (zB Leasingnehmern) beweglicher Sachen
Schadenersatzansprüche zubilligen will. Der arbeits-
rechtlich interessierte Leser fragt sich dann, ob das
auch gelten soll, wenn einem AN ein Kraftfahrzeug des
AG auch zur privaten Nutzung überlassen -wurde. Von
der österreichischen Judikatur sind diese Fragen noch
nicht entschieden.

Eine sehr ausführliche Behandlung der Ersatz-
fähigkeit von Schock- und Trauerschäden bietet der
Beitrag von Karner (Universität Wien). Wer sich über
den neuesten Stand der Dinge informieren will, dem
wird mit dieser Abhandlung bestens geholfen. Sie bietet
zugleich ein Lehrstück für Rechtsfortbildung durch Rsp.
Zum gleichen Thema aber mit etwas anderem Schw^er-
punkt liest man mit Gewinn auch die Ausführungen
von Hinteregger (Universität Graz). Sie stellt Schock-
und Trauerschäden in den allgemeinen Zusammenhang
des Ersatzes von immateriellen Schäden. Daraus ergebe
sich, dass auch bei leichter Fahrlässigkeit ideelle Ersatz-
anspräche zustehen, wie zB im Arbeitsrecht bei sexu-
eller Belästigung. Deshalb sei nicht einzusehen, warum
Trauerschäden nach der Judikatur nur bei grobem
Verschulden ersetzt werden müssen. Der Beitrag von
Koziol trägt den Titel „Unsoziale schadenersatzrechtli-
ehe Regelungen". Es geht darin aber meist nicht um die
Interessen von wirtschaftlich schlecht positionierten
Personen, auf die das Schadenersatzrecht keine Rück-
sieht nimmt oder nehmen kann, sondern um Normen,
deren sachliche Rechtfertigung zweifelhaft erscheint
und deshalb (rechtspolitisch) korrigiert werden sollten.
Dazu zählen nach Koziol neben der Besorgungsgehil-
fenhaftung des §1315 ABGB vor allem diverse gesetz-
liche Haftungsbegrenzungen, wie etwa die schadener-
satzrechtliche Begünstigung der Massenmedien.

Ein speziell arbeitsrechüiches Thema, nämlich die
Entgeltfortzahlungspflicht des AG bei einer Arbeits-
Unfähigkeit infolge von medizinisch nicht indizierten
ärztlichen Eingriffen, wird von Bernat (Universität
Graz) behandelt. Konkret geht es um Schönheitsope-
rationen, Schwangerschaftsabbrüche, In-vitro-Fertilisa-
tion und Organspenden. Schönheitsoperationen und
medizinisch nicht indizierte Schwangerschaftsabbrüche
sollen nach Ansicht des Autors in den Risikobereich der
AN fallen. Eine Organspende zu Gunsten von nahen
Angehörigen sei zwar ebenfalls keine Krankheit iSd
einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Erfol-
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ge sie aber zu Gunsten eines nahen Angehörigen, liege
ein wichtiger, die Person des AN betreffender Grund
vor, der einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bewirkt.
Das gelte auch für künstliche Befruchtung, wenn sie
wegen Zeugungsunfähigkeit des Ehemannes oder des
Lebensgefährten vorgenommen wird. Ob das nur in
diesen Fällen gelten soll oder auch dann, wenn es sich
uru Lebensgefährtinnen mit Kinderwunsch handelt,
erfährt der Leser leider nicht.

Der Mitherausgeber der Festschrift, Christian
Huber (RWTH Aachen) hat eine sehr gründliche Unter-
suchung aus dem Grenzbereich von Schadenersatzrecht
und Sozialrecht beigesteuert. Es geht dabei um die
„Rechtsfolgen fehlender Legalzessionsnormen". Sow^eit
es sich um Verletzte handelt, für die eine Leistung eines
Sozialversicherungsträgers zu erbringen ist, kommt es
bekanntlich zur Legalzession der Schadenersatzansprü-
ehe gern § 332 Abs l ASVG. Huber behandelt an Hand
einschlägiger Judikatur jene Fälle, in denen der Verletz-
te wegen der Schädigung Leistungen anderer (öffentli-
eher) Einrichtungen erhält, für die aber keine einschlä-
gige Zessionsregel besteht. Der Verfasser bringt Licht
ins Dunkel der teilweise recht verwickelten Probleme.

Im Ergebnis tritt er für eine möglichst weitgehende
Entlastung der Leistungserbringer ein, sodass zB die
Notstandshilfe nicht neben einer Schadenersatzleistung
bezogen werden kann.

Für den arbeitsrechdich tätigen Juristen ist auch der
Beitrag Rolfs und Marcelli (Universität Köln) von Inte-
resse. Eine „Gestörte Gesamtschuld" liegt nämlich insb
dann vor, wenn mehrere Schädiger einen Schaden ver-
Ursachen und ein Schädiger ein gesetzliches Haftungs-
Privileg gemeßt. Das ist bei Arbeitsunfällen der DG bzw
ein Aufseher im Betrieb. Sind ein Haftungsprivilegierter
und ein Zweitschädiger gemeinsam für den Schaden
verantwortlich, muss nach österreichischer Judikatur der
Zweitschädiger den Schaden zur Gänze ersetzen, ohne
dass er einen Regressanspmch gegen den Haftungspri-
vilegierten hat. Bei vergleichbarer Rechtslage kommt es
in der BRD freilich zu einem anderen Ergebnis. Es gibt
gute Gründe, die österreichische Linie zu korrigieren.

Für eine Korrektur der Judikatur plädieren auch
Harrer und Neumayr (Universität Salzburg). Sie wollen
die „Haftung des Geschäftsführers im Lauterkeitsrecht"
und zwar die Haftung im Außenverhältnis abschaf-
fen. Ob sie mit ihren Argumenten den 0 GH zu einer
Abkehr von einer schon seit langem judizierten Linie
bewegen können, bleibt abzuwarten.

Aus der Fülle der weiteren Beiträge ist wohl für jeden
Juristen die ausführliche Übersicht über die „Zustel-
lung im österreichischen Zivilverfahren" von Hubertus
Schumacher und Eva Klingler (Universität Innsbmck)
eine nützliche Informationsquelle. Spezialisten auf dem
Gebiet der KFZ-Haftpflichtversichemng werden wohl mit
Interesse die Abhandlung von Looscbelders (Universität
Düsseldorf) studieren, die die „Abwicklung internationa-
ler Verkehrsunfälle vor deutschen und österreichischen

Gerichten" zum Gegenstand hat.
Die hier kurz dargestellten Beiträge sind wohl

ein ausreichender Beleg dafür, dass diese Festschrift
für jeden Juristen, der sich mit Schadenersatzrecht
beschäftigt, eine Fundgrube darstellt, an der man nicht
vorbeigehen sollte.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Schrank/Schrank/Lindmayr
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz -
Kommentar

LexisNexis Verlag, Wien 2017, XIX, 822 Seiten, € 135,-

Am 1.1.2017 ist das Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz in Kraft getreten. Der Grundansatz
dieses Gesetzes und der Großteil seiner Inhalte sind

nicht neu, hat das LSD-BG doch vor allem eine Kodifi-
kation der zuvor verstreuten und insb im AVRAG recht

unübersichtlich angeordneten Regelungen gebracht.
Dennoch hat kaum ein Gesetzeswerk der letzten Jahre
so viel Aufsehen erregt, wenn man vielleicht vom
jüngsten „Hype" um die DSG-VO absieht. Diese Auf-
merksamkeit hat gewiss damit zu tun, dass das Thema
Lohn- und Sozialdumping auch in der allgemeinen
politischen Debatte besondere Bedeutung erlangt hat.
Vor allem geht sie aber darauf zurück, dass zuvor nur
privatrechtlich sanktionierte Verletzungen arbeitsrecht-
licher Vorschriften nun auch mit - teilweise empfindli-
chen - Verwaltungsstrafen bedroht sind.

Da ein solcher Regelungsansatz viele Emotionen
hervorrufen und in der Folge zu verzerrten Einschät-
Zungen führen kann, tut sachliche Information und
fundierte Analyse Not. Der vorliegende Band ist darum
ohne Frage bemüht, wenngleich die - sich als roter
Faden durch das Werk ziehende - These der hohen
Komplexität des LSD-BG zum einen offenkundig der
rechtspolitischen Skepsis gegenüber diesem Ansatz
geschuldet ist. Zum anderen scheint die Komplexität
auch ein wenig als Argument dafür zu dienen, dass es
eben einer besonders umfangreichen Konunentierung
bedarf, um „vor allem, für die Betroffenen ... Antworten
aufprägen [zu finden], die sich zu zahlreichen ... gesetz-
lichen Gebote[n] oder Verbote[n] stellen" (Vorwort, V).

Tatsächlich handelt es sich nicht nur vom Umfang
her, sondern auch vom Aufbau eher um ein Handbuch
zur Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfung als um eine
Kommentierung. Die Erörtemng erfolgt 2war in der
Reihenfolge der Paragraphen, wobei jeweils ein Auszug
aus den einschlägigen Gesetzesmaterialien und eine
Übersicht der (bis dato noch recht spärlichen) Literatur
vorangestellt sind. Die inhaltlichen Ausführungen setzen
dann aber häufig sehr grundsätzlich und weit ausholend
an, folgen aber nur bedingt der Systematik der jeweüi-
gen Bestimmungen. Die Gliederung orientiert sich viel-
mehr an Fragestellungen, die den drei Autorinnen für
die Praxis wichtig erscheinen, oder mit denen eben die
oben angeführte Grundthese untermauert werden soll.
Während ersteres vorbehaldos zu begrüßen ist, muss es
doch die Überzeugungskraft mancher Aussagen schmä-
lern, wenn etwa ein Kapitel der Erläuterungen zur - an
sich doch kaum bedenklichen - Regelung des Entgelt-
anspruchs in § 3 der „ Uneinbeitlicbkeit und Hocbkom-
plexität der kollektivvertraglicben Mindestentgelte als
systemische Folge dieses Maßstabs" gewidmet ist (6l ff);
oder wenn bei der zentralen Strafbestiirunung des § 29
die „Eignung bloßer ,Unterentlohnung als Straßatbe-
stand" ebenso prominent problematisiert wird (415 ff)
wie die „Rechtsstaatlichen Probleme dieses Tatbestands"'

(419 ff). Einiges an dieser Kritik mutet doch vorwiegend
rechtspolitisch an (vgl nur 418, Rz 13: „die Beschäfti-
gung für Arbeitgeber ein drahtseilartiger Hochrisikoakt
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